
HASHAUSRORRRSPONDENS.
6ChefredakteurFransNichen.

den 23 Septeaber 1920 ,Nr .304 .

) .April1981geltendenZianer¬
enWochebeidenBrotkomeissienen

tstundeederselbenausgegehen,. awe
für Wohnungsinhaber( Haushaltungsvorstände )mit demAnfangsbuchsta¬
bendesFamiliennamens- Eam27 , - Ram28 . , - Lam29 . , - Qam
30 .September,R ,S ,Scham1 .OktoberundSt - Zam2 .Oktoher.
AnspruchaufZimmerbrandkartenhabennurjeneWohnungsinhaber,de¬
ren Kohlenvorrat200kgSteinkohle( KoksBriketts )oder250kg
Braunkohle nicht übersteigt .Zur Behebung der gebührenden Zimmer - ¬

brandkarten haben die Wohnungsinhaber( Haushaltungsvorstände )oder
deren legitimmerte Mertreter den polizeilichen Meldezettel undein
Legitimationsdokument( Taufschein ,Geburtsschein ,Trauungsschein,
Heimatschein ,Gewerbeschein ,Steuerbogen . dgl . ) ,Heimarheißer
außerdemeinedie HeimarbeitdartuendeBestätigungderzuständigen
Brotkommissionvorzulegen .Die Besitzer der neuenZimmerbrandkar¬
ten habensich bis längstens 6 .Oktoberin die Kundenliste dervon
ihnen gewählten Kohlenahgabestelle eintragen zulassen .

HundswutimXVIII .BezirkeAmSonntagden19 . . M.nachmittagwur-¬
de im XVIII .Bezirk EckeEdelhofgasseundAnastasiusßrüngasse

ein herrenloser ,schwarzweißgefleckter ,mittelgroßer ,rauhhaariger
Hundaufgegriffen und als wutkrank demstädt .Wasenmeistereingelie - ¬
fert .DasTierdürftesichdenganzenTagin dieserGegendaufgehal¬
ten haben .Alle Personen ,die eventuell von demkrankenHundverletzt
wurdenoder welche Angabenzur Ausforschungdes Eigentümers desHun¬
des machenkönnen ,werdenersucht ,währendderVormittagsstunden
in derKanzleiderstadt .Vet. Amtsabteilungfür denXVIII .Beziz
Gertrudplatz3 zuerscheinen.

Erhöhungder Benützungskehührenfür die Bedürfnisanstalten .Der
Stadtsenathat bschlossen ,der Erhöhungder für die Benützungder
von der Firma Wilhelm Beetz betriebenen öffentlichen Bedürfnisanstal - ¬

tenvom1 .Oktober1920anauf94Hellerfür dieBenützungeiner
Kabine I .Klasse mit Waschtisch und kaltem Wasser ,auf 44 Heller für

die Benützungeiner KabineII .KlasseohneWaschtischundauf14
Hellerfür dieBenützungeinerKabineII .KlasseaufMarktplätzen
zur Nachtzeit zu bestimmen .DieseBewilligungwird jedochnurbis
auf Widerrufundunter der Bedingungerteilt ,daßvondemselbenZeit¬
punkte an die heutigen Taglöhneder Wartefrauen verdoppelt undihnen
iterhindieerforderlichenReinigungsmittelbeigestelltundjede
zweite Wocheein halb bezahlter freier Taggewährtwerde .
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